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Nr. 686 / 15. Mai 2010

Ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde

Die ordentliche Versammlung der Einwohnergemeinde findet am Mittwoch,
2. Juni 2010, 20.00 Uhr, im Mehrzweckraum der Turnhalle statt.

Alle stimmberechtigten Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger sind herz-
lich zu dieser Gemeindeversammlung eingeladen.

Traktandenliste:

1. Gemeinderechnung 2009 – Beratung und Genehmigung

2. Gemeindeordnung vom 1. Dezember 2005; Teilrevision – Beratung und 
Beschlussfassung

3. Reglement über das Abstimmungs- und Wahlverfahren an der Gemein-
deversammlung und an der Urne vom 5. Dezember 1997; Teilrevision –
Beratung und Beschlussfassung

4. Verschiedenes

Die Unterlagen zu den einzelnen Geschäften liegen während 30 Tagen vor der 
Versammlung bei der Gemeindeverwaltung Zäziwil, Bernstrasse 1, öffentlich 
auf.

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der 
Gemeindeversammlung schriftlich und begründet beim Regierungsstatthalte-
ramt Bern-Mittelland, Amthaus, Hodlerstrasse 7, 3011 Bern, einzureichen 
(Artikel 63 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz, VRPG). Die Verletzung von 
Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort zu beanstanden (Artikel 
49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig 
unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr 
Beschwerde führen.
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1. Gemeinderechnung 2009 – Beratung und Genehmigung

Referent: Bruno Gerber, Gemeinderat Ressort Finanzen

Nach Vornahme der gesetzlichen Abschreibungen von 10 Prozent auf dem 
Verwaltungsvermögen von Fr. 206'630.00 und den budgetierten zusätzlichen 
Abschreibungen von Fr. 150'000.00 würde die Gemeinderechnung mit einem 
Ertragsüberschuss von Fr. 195'429.75 abschliessen. Budgetiert war ein Auf-
wandüberschuss von Fr. 172'800.00. Der Gemeinderat hat eine Wertberichti-
gung von Fr. 180'000.00 bei der Bahnhofmatte als gebundene Ausgabe vorge-
nommen. Dadurch reduziert sich der Ertragsüberschuss auf Fr. 15'429.75. Die-
ser wurde zum Ausgleich der Bilanz dem Eigenkapital gutgeschrieben. 
Das Eigenkapital erhöht sich dadurch von Fr. 1'884'810.20 auf Fr. 1'900'239.95. 

Die Besserstellung der Laufenden Rechnung gegenüber dem Voranschlag 
beträgt Fr. 188'229.75 (budgetierter Aufwandüberschuss von Fr. 172‘800.00 
gegenüber Ertragsüberschuss aus Rechnung 2009 von Fr. 15‘429.75). 

Folgende Geschäftsfälle haben das Ergebnis massgeblich beeinflusst:

− Minderauslagen für die Nachführung des Vermessungswerkes (Aufwand 
Geometer für Mutationen in Grundbuchplänen kleiner als budgetiert)

− Tiefere Beiträge an den Kanton in die Lastenverteilungen Ergänzungsleis-
tung EL und Sozialhilfe

− Mehrausgaben für Strassenunterhalt infolge Unwetterfolgeschäden und 
Schneeräumung durch strengen Winter

− Zusätzliche Ausgaben für Hochwasserschutzmassnahmen, Bachverbau 
Siehenbach und Grundlissen

− Höhere Steuereinnahmen für das Berichtsjahr und Steuereinnahmen aus 
Vorjahren sowie höhere Beiträge aus den Finanzausgleichsfonds, Quel-
lensteuergutschriften für Vorjahre und höhere Gewinnsteuern von juristi-
schen Personen, zusätzliche Abschreibungen als Wertberichtigung.

An der Gemeindeversammlung wird eine gekürzte Ausgabe der Gemeinde-
rechnung aufliegen; die vollständige Rechnung inkl. ausführlichem Vorbericht 
kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Es wird auch auf den Zu-
sammenzug der Laufenden Rechnung, welche dieser Zäzi-Post beiliegt, ver-
wiesen.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Ge-
meinderechnung 2009, abschliessend mit einem Ertragsüberschuss von 
Fr. 15‘429.75, zu genehmigen.
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2. Gemeindeordnung; Teilrevision – Beratung und Be-
schlussfassung

Referent: Urs Grunder, Gemeindepräsident

Verschiedene Änderungen gesetzlicher Bestimmungen auf Stufe Bund 
und Kanton haben Anpassungen der Gemeindeordnung zur Folge. Zum 
andern soll die Behördenstruktur schlanker und das Rechnungsprü-
fungsorgan professioneller ausgestaltet werden.

Reduktion der Kommissionsmitglieder
Die Behördenorganisation wird schlanker und professioneller ausgestaltet. Auf 
die neue Amtsdauer am 1. Januar 2012 wird die Anzahl der Kommissionsmit-
glieder bei der Schulkommission, Kommission öffentliche Sicherheit und bei 
der Kommission Ver- und Entsorgung von heute sieben auf fünf Mitglieder re-
duziert. Die Mitgliederzahl des Gemeinderates sowie der Baukommission 
bleibt unverändert bei sieben Personen. Die Urnengemeinde wählt die Mitglie-
der Schulkommission. Bei den nächsten Gemeindewahlen im 2011 werden 
neu also vier (anstelle sechs Mitglieder) der Schulkommission gewählt (Ge-
meinderatsmitglied ist Mitglied von Amtes wegen). Die Mitglieder der Kommis-
sion öffentliche Sicherheit und Kommission Ver- und Entsorgung werden 
durch den Gemeinderat gewählt.

Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission und der Kommissionen
Die Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission sind in der Gemeindege-
setzgebung des Kantons sowie in der Direktionsverordnung über den Finanz-
haushalt der Gemeinden definiert. Das Rechnungsprüfungsorgan ist Auf-
sichtsstelle über den Datenschutz. Dies ist auch in Zäziwil so. Teil einer unab-
hängigen Datenaufsichtsstelle ist eine ausreichende Ausgabenbefugnis. Der 
Rechnungsprüfungskommission steht eine jährliche Ausgabenbefugnis von 
Fr. 5‘000.00 zu. Dieser Rahmen wird explizit in der Gemeindeordnung aufge-
nommen. Er stützt sich auf die kantonalen Vorgaben. Das Rechnungsprü-
fungsorgan kann zur Erledigung ihrer Aufgaben Sachverständige beiziehen.

Die Aufgaben der von der Reduktion der Mitgliederzahl betroffenen Kommissi-
onen stützen sich auf die jeweiligen gesetzlichen Vorgaben und kommunalen 
Bestimmungen. Bei der Schulkommission wird neu nicht mehr zwischen admi-
nistrativer und fachlicher Eingliederung unterschieden. Der Gemeinderat ist 
einzige übergeordnete Stelle. Ansonsten bleiben die Aufgaben unverändert.

Neues Bundesgesetz über eingetragene Partnerschaft und die Konsequenzen 
für die Gemeinden
Die heutigen Bestimmungen stehen mit den Erlassen auf eidgenössischer und 
kantonaler Stufe im Widerspruch in Bezug auf die Bereiche Ausstand, Ableh-
nung und Unvereinbarkeit. Mit dem Bundesgesetz über die eingetragene Part-
nerschaft gleichgeschlechtlicher Paare hat der Gesetzgeber den neuen Per-
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sonenstand „in eingetragener Partnerschaft“ geschaffen. Diesen können zwei 
Personen gleichen Geschlechts eingehen. Die Voraussetzungen und die Gül-
tigkeit dieses Instituts sind denjenigen der Ehe nachempfunden. Die Pflichten 
in einer eingetragenen Partnerschaft, die Wirkungen derselben und deren Auf-
lösung wurden sinngemäss an diejenigen einer Ehe angelehnt. Auch hat der 
Bund den Begriff der faktischen Lebensgemeinschaft mit dem Partnerschafts-
gesetz eingeführt. Darunter versteht er hetero- und homosexuelle Partner-
schaften, die sich weder durch Ehe noch durch eingetragene Partnerschaften 
offiziell verbinden. Da die gültige Gemeindeordnung ausdrücklich Bestimmun-
gen zur Unvereinbarkeit, Verwandtenausschluss und Ausstand ausführt, müs-
sen diese – eben gestützt auf die vorstehenden Erläuterungen – angepasst 
werden.

Weiterer Anpassungsbedarf
Gestützt auf einen Bundesgerichtsentscheid dürfen Einbürgerungsgesuche 
nicht mehr der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wer-
den. Dies liegt nun ausschliesslich im Zuständigkeitsbereich der Exekutive.

Damit eine einheitliche Regelung in Bezug auf die Kündigungsfrist beim Ka-
derpersonal herrscht, ist die Gemeindeordnung anzupassen. Das Personal-
reglement sieht eine Frist von vier, die heutige Gemeindeordnung von sechs 
Monaten vor.

Mit der Umsetzung der Bezirksreform und der Einführung der Regionalkonfe-
renz Bern-Mittelland wurden die bisherigen Amtsbezirke aufgehoben. Damit 
stimmt die Bezeichnung Amtsanzeiger von Konolfingen nicht mehr. Diesem 
Umstand ist entsprechend Rechnung zu tragen.

Die Änderungen der Gemeindeordnung vom 1. Dezember 2005 können bei 
der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Teil-
revision der Gemeindeordnung vom 1. Dezember 2005 zu beschliessen.

Die Änderungen treten auf 1. Juli 2010 in Kraft. Die Reduktion der Mitglieder-
zahl der Schulkommission, der Kommission öffentliche Sicherheit und der 
Kommission Ver- und Entsorgung erfolgt im Rahmen der Gesamterneue-
rungswahlen im Jahr 2011 bzw. auf 1. Januar 2012.
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3. Reglement über das Abstimmungs- und Wahlverfahren; 
Teilrevision – Beratung und Beschlussfassung

Referent: Urs Grunder, Gemeindepräsident

Verfahren bei Ersatzwahlen bleibt unverändert – Korrekturen in Bezug 
auf die Fristen und Unterzeichnung der Vorschläge sind jedoch erforder-
lich

Das Reglement über das Abstimmungs- und Wahlverfahren vom 5. Dezember 
1997 ist vor allem in Bezug auf die Ergänzungswahl anzupassen. Im Rahmen 
von Ersatzwahlen hat sich gezeigt, dass die Frist von 10 Tagen für das Ein-
reichen von Wahlvorschlägen kurz bemessen ist. Es gilt dabei zu bedenken, 
dass innert dieser Frist die Zustimmung der ursprünglichen Unterzeichnenden 
des Wahlvorschlages eingeholt werden muss. Die Frist für das Einreichen des 
Wahlvorschlages ist deshalb auf 30 Tage zu erhöhen.

Heute bedarf der Wahlvorschlag der Zustimmung der ursprünglichen Unter-
zeichnenden. Wenn die Unterzeichnenden vom Vorschlagsrecht nicht 
Gebrauch machen oder wenn keine Einigung zustande kommt, ordnet der 
Gemeinderat einen öffentlichen Wahlgang an. Anstelle weggezogener oder 
aus anderen Gründen nicht mehr zur Verfügung stehenden ursprünglich Un-
terzeichnenden können mit der vorgesehenen Änderung alle in Gemeindean-
gelegenheiten stimmberechtigten Personen unterzeichnen.

Die Änderungen des Reglements über das Abstimmungs- und Wahlverfahren 
an der Gemeindeversammlung und an der Urne vom 5. Dezember 1997 kön-
nen bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

ANTRAG DES GEMEINDERATES

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die vorliegende Teil-
revision des Reglements über das Abstimmungs- und Wahlverfahren an der 
Gemeindeversammlung und an der Urne vom 5. Dezember 1997 zu be-
schliessen. 

Die Änderungen treten auf 1. Juli 2010 in Kraft.

4. Verschiedenes
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Stiftung Alterswohnungen Zäziwil

Zu vermieten im „Wohnzentrum Spycherweg“, Spycherweg 2, 3532 Zäziwil, 
zentral gelegene

2 ½ Zimmer-Wohnung, 54 m2

Lift, rollstuhlgängig, Küche mit GK, Wohn- und 2 Schlafzimmer mit Balkon, 
Dusche/WC, Entree mit Schränken sowie Keller.
Mietzins nach Abzug der max. möglichen Subventionen Fr. 1‘061.00 inkl. NK.

Für eine unverbindliche Besichtigung steht Ihnen Bruno Scheppler,
Telefon 031 721 31 69, gerne zur Verfügung.

Barfussweg

Am Mittwoch, 26. Mai 2010, 13.00 bis 17.15 Uhr, wird auf dem Schulhaus-
platz ein Barfussweg installiert. Im Mittelpunkt des Barfussweges steht die 
Auseinandersetzung mit den Füssen und dem, was sie bewegt.

Das Angebot der Jugendfachstelle Region Konolfingen richtet sich an alle Ge-
nerationen. Auch Kinder unter 8 Jahren sind in Begleitung ihrer Eltern will-
kommen. Der Anlass findet bei jedem Wetter statt.

Haben Sie noch Fragen? Carsten Pohl, Jugendfachstelle Konolfingen, Telefon 
031 791 24 13, hilft gerne weiter.

Anlässe der Kirchgemeinde

Am Dienstag, 18. Mai 2010, 20.00 Uhr, laden wir wieder zur Kirche am Diens-
tag ein. Das Thema des Abends lautet: „Die Ordnung der Liebe“, Referent 
Pfarrer Harald Doepner.Anschliessend Austausch bei Kaffee und Kuchen.

Zum Seniorennachmittag des Pfarrkreises Zäziwil-Mirchel laden wir ganz 
herzlich ein. Wir treffen uns am Donnerstag, 20. Mai 2010, 14.30 Uhr, im Kir-
chensäli. Wir möchten mit Helene Moser über altes Brauchtum, Trachten und 
Traditionen reden. Pfarrer Harald Doepner wird eine Andacht halten.



7

Konfirmation 2010

Konfirmiert wurden am 13. Mai 2010:

Aeschlimann Sandro 3532 Zäziwil Zelgweg 11
Berger Nina 3532 Mirchel Seitenstrasse 6
Beyeler Pascal 3532 Zäziwil Hagweg 8
Beyeler Patrick 3532 Zäziwil Mirchelgässli 7
Fischer Eve 3532 Mirchel Bäckerstutz 8
Friedli Lea 3532 Zäziwil Weidweg 5
Gerber Lukas 3532 Zäziwil Bahnhofstrasse 4
Grunder Kevin 3532 Zäziwil Mirchelgässli 10
Hiller Nadine 3532 Zäziwil Mirchelgässli 8
Kropf Kevin 3532 Zäziwil Bachmatt 6
Moser Pascal 3532 Zäziwil Doktorgässli 8
Niederhauser Christoph 3532 Zäziwil Schlössli 83
Poschung Michael 3532 Zäziwil Meienweg 2
Rubini Yannick 3532 Zäziwil Weidweg 11
Schüpbach Philipp 3532 Mirchel Dorfbachweg 2
Schürch Nina 3532 Zäziwil Bahnhofmatte 4
Wanzenried Angela 3532 Zäziwil Bahnhofstrasse 7
Wenger Lena 3532 Zäziwil Reutenenstrasse 6
Werren Damian Simeon 3532 Mirchel Bäckerstutz 4
Wisler Philipp 3532 Zäziwil Gartenweg 7
Wüthrich Joel 3532 Zäziwil Mirchelgässli 5
Wüthrich Philip 3532 Mirchel Dorfstrasse 40
Zaugg Sven 3532 Zäziwil Bernstrasse 8
Zimmermann Roger 3532 Zäziwil Hinterreutenen 66
Zürcher Patrick 3532 Mirchel Sonnbühlstrasse 7

Orts- und Verkehrsverein Zäziwil
Pfingstwanderung

Liebe Zäziwilerinnen und Zäziwiler,
Werte Gäste und Wanderfreunde

Es ist wieder soweit! Am Sonntag, 23. Mai 2010, treffen wir uns um 10.00 Uhr 
bei der Turnhalle in Zäziwil zur diesjährigen traditionellen Pfingstwanderung.

Wir laden alle - ob jung oder alt, klein oder gross - ein um mit uns eine gemüt-
liche Wanderung in unserer Gegend zu unternehmen. 
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Wanderung: 10.00 Uhr Abmarsch bei der Turnhalle in Zäziwil – anschliessend
Apéro beim „Gwattberghölzi“ – Mittagessen am Waldrand vom Hürnbergwald 
bei Schlosswil. Wunderschöne Aussicht aufs „Guet u uf z’ Schloss“.

Jeder nimmt sein Mittagessen zum Brätlen selber mit. Für das Getränk, den 
Kaffee und das Dessert ist der OVVZ besorgt. 

Wir wandern anschliessend gemütlich über den „Schattacher – Talibüel nach 
Grosshöchstetten und von dort aus nach Zäziwil. Gesamtdauer der Wande-
rung: 2 ½ Stunden.

Die Wanderung ist auch mit Kinderwagen kein Problem. Falls das Wetter 
zweifelhaft sein sollte, gibt die Telefonnummer 1600 ab 08.00 Uhr über die 
Durchführung Auskunft.

Wir freuen uns auf eine gemütliche Pfingstwanderung und hoffen schon heute 
auf gutes warmes Wetter.

Orts- und Verkehrsverein Zäziwil

Frauenverein Zäziwil und Umgebung

AUSFLUG nach GREYERZ und CAILLER BROC am 10. Juni 2010

Abfahrt: Kirchenplatz Zäziwil, 11.00 Uhr

Wir besichtigen Greyerz, ab 15.00 Uhr Führung (Fr. 8.00 pro Person) bei 
Cailler Chocolat in Broc!

Nachtessen im Sternen Guggisberg
Essenvorschläge: - (A) Salatteller Fr. 15.00

- (B) Guggershörnli-Toast Fr. 17.50
mit Schinken, Birne und Tomate
überbacken mit Käse vom Gantrischli

- (C) Schweinssteak Fr. 25.50
mit Kräuterbutter und gemischter Salat

Car: Carreisen Regenbogen Rüschegg-Graben

Preis: 22 Personen Fr. 35.00, 25 Personen Fr. 33.00,
30 Personen Fr. 30.00

Anmelden: bis Mittwoch, 2. Juni 2010, bei Marianne Iseli, Stössen 454 A, 
3154 Rüschegg-Heubach, Telefon 031 738 01 82, 
Email: m-iseli@bluewin.ch

mailto:m-iseli@bluewin.ch
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Damenriege Zäziwil

Wir. aktive Frauen. polysportiv:

Walking, Aerobic, Ballspiele, Inlineskaten, Kraft-Circuit, Tanzen, Langlauf, Mi-
nigolf, Skifahren, Bodyforming, Wandern, Bowling, Jogging, Wellness

Du. aktive Frau. interessiert?

Mittwoch, 20.00 – 21.45 Uhr, Gymnastikhalle, Turnhalle Zäziwil

Schnuppertraining jederzeit möglich.

Voranmeldung bei Katja Bieri, 079 693 66 31

Korbballteam Zäziwil

Heimspiel:
Das Korbballteam Zäziwil 2 spielt am Donnerstag, 20. Mai 2010, 20.15 Uhr, 
eine Meisterschaftsrunde in der Turnhalle Zäziwil. 

Die Gegner werden die Damenteams Ferenbalm 2 und Belp 1 sein.

Kantonalrunde Männer:
Am Samstag, 22. Mai 2010, führt das Korbballteam Zäziwil eine Kantonalrun-
de Korbball für die Männer durch. 

Spielbeginn ist um 13.00 Uhr auf dem Rasen bei der Turnhalle.

Die Runde wird nur bei trockenem Wetter durchgeführt. 
Verschiebungsdatum ist der 29. Mai 2010.

Zuschauer sind herzlich willkommen.

Meye-Fescht

Trachtegruppe Appebärg ladet härzlech y zum Meye-Fescht:

Freitag, 28. Mai 2010, 20.00 Uhr
im Hotel Appenberg bei Zäziwil, Saal Schulhaus
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Tanzleitung: Bertha Flückiger
Kontratanz: Ruth Moser
Leitung 
Kindertanzgruppe:  Erika Oppliger

Zu Gast: Panflötengruppe Thun
Musik: Schwyzerörgeliquartett Heimisbach

Eintritt: Erwachsene Fr. 12.00 / Kinder Fr. 5.00

Vorbestellungen: ab 18. Mai 2010 bei Walther Monika, 
Telefon 031 771 04 47 (17.00 – 19.00 Uhr)

Ungerwägs vom Appebärg nach Frankrich.

Jungtierschau Zäziwil 2010

Kleintierausstellung in der Hoferhalle im Schorachgässli
- Kaninchen, Geflügel, Tauben, Vogelzucht, Vogel- & Naturschutz
- Fellnähgruppe Konolfingen

Öffnungszeiten Ausstellung:
Samstag, 22. Mai 2010, 13.00 – 21.00 Uhr
Sonntag, 23. Mai 2010, 09.00 – 16.00 Uhr

Festwirtschaftsbetrieb:
Freitag, 21. Mai 2010, 18.00 – 01.00 Uhr
Samstag, 22. Mai 2010, 13.00 – 02.00 Uhr
Sonntag, 23. Mai 2010, 09.00 – 16.00 Uhr

Samstag: Spaghettiplausch ab 18.00 Uhr /
Volkstümlicher Abend mit Zwirbelen

Sonntag: Zwirbelen ab 13.00 Uhr

Zum Schluss ein Spruch

Maienglöcklein läuten wieder,
denn der Frühling ziehet ein,
und der Vögel helle Lieder,
heissen ihn willkommen sein.


